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Kurzzusammenfassung 

Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Erarbeitung von Beiträgen der Dorferneuerung 

und Dorfflurbereinigung zu einer infrastrukturellen und sozialen Dorfentwicklung, aufgrund 

der Schrumpfungsprozesse in den ländlichen Räumen mit aussterbenden Bewohnern, leerste-

henden Häusern oder geschlossenen Nahversorgungs- und Infrastruktureinrichtungen. Anhand 

von drei Dorfflurbereinigungsverfahren (Niederwörresbach, Nußbaum und Winterbach) mit je-

weils geeigneten Bodenordnungsmaßnahmen werden zunächst die Möglichkeiten und Grenzen 

als Beiträge zu einer infrastrukturellen Dorfentwicklung untersucht. Des Weiteren werden spe-

ziell die Instrumente Dorferneuerung und Dorfflurbereinigung ï letzteres ein Pilotprojekt der 

Landesentwicklungsverwaltung Rheinland-Pfalz in Berschweiler bei Baumholder ï geprüft 

und dargestellt. Darauf aufbauend wird gezeigt, ob die Bündelung der beiden Vorgehensweisen 

Dorferneuerung und Dorfflurbereinigung als geeigneter Beitrag zu einer sozialen Dorfentwick-

lung (im Sinne des Entwurfs des Strategiepapiers) angesehen werden kann. Außerdem werden 

dabei wirksame Ansätze und Defizite herausgestellt. Zum Schluss gebe ich persönliche Hand-

lungsempfehlungen, die dazu beitragen können, neben der infrastrukturellen Dorfentwicklung 

auch nachhaltige Beiträge einer sozialen Dorfentwicklung zu gewährleisten. 

 

Abstract Summary 

The aim of the thesis is the formulation of contributions through the instruments of village 

renewal and land consolidation procedures to infrastructural and social village development, 

due to the shrinking processes in rural areas, vacant houses or closed local supply and 

infrastructure facilities. On the basis of three projects (Niederwörresbach, Nußbaum and 

Winterbach) with their respective appropriate land consolidation, the possibilities and limits are 

examined as contributions to infrastuctural village development. Furthermore, these 

instruments are particularly examined and portrayed in the project in Berschweiler. On this 

basis, it is shown whether the bundling of the two approaches can be regarded as an appropriate 

contribution to a social village development. In addition, effective approaches and deficits are 

identified as well as personal recommendations for action given.   
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1. Einleitung 

Die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz befinden sich im Wandel. Gesellschaftliche Wand-

lungsprozesse, insbesondere der demographische Wandel, stellen große Schwierigkeiten für die 

peripheren Räume dar. Die demographische Entwicklung wird neben dem Rückgang der Be-

völkerung und der Verschiebung in den Altersstrukturen auch durch eine heterogene Bevölke-

rungsstruktur gekennzeichnet.  

In Schrumpfungsprozessen wirkt sich der demographische Wandel nahezu auf alle Handlungs-

bereiche der ländlichen Dorfentwicklung aus. Dazu gehören unter anderem die Siedlungs- und 

Ortskernentwicklung, aber auch die Daseinsvorsorge und die Sicherung von Wertschöpfung 

und Arbeit. 

Notwendig ist ein ganzheitlicher Ansatz, der zu grundlegenden Veränderungen im Dorf führt. 

Denn gerade Dörfer müssen sich auf die Schrumpfung und Alterung der Menschen einstellen, 

wenn sie in Zukunft bestehen bleiben wollen. Verlassene Ortskerne, baufällige Immobilien, 

verlassene Läden und geschlossene Gaststätten weisen auf ein Ortsbild, das Handlungsbedarf 

in der infrastrukturellen und sozialen Aufstellung benötigt.1 

Die Attraktivität von Dörfern wird zum großen Teil dadurch bestimmt, wie das Zusammenleben 

im Dorf gestaltet wird, also wie sich das soziale Geschehen im Dorf verhält. Die Dörfer brau-

chen eine Entwicklung, die neben der baulichen Betrachtung vor allem die sozialen Prozesse in 

den Blick nimmt. Die soziale Dorfentwicklung soll zum demographischen Wandel, zur Reak-

tion auf Schrumpfungsprozesse oder zur nachhaltigen Integration von Migranten in ländlichen 

Räumen beitragen. 

Die traditionellen Instrumente der Dorferneuerung und der Dorfflurbereinigung können 

in Verbindung, neben den Beiträgen zu einer infrastrukturellen Dorfentwicklung , auch 

bereits geeignete Beträge zu einer sozialen Dorfentwicklung erbringen.  

Diese Behauptung soll die vorliegende Bachelorarbeit verdeutlichen und zusätzlich eigene 

Handlungsempfehlungen dazu hervorbringen. 

 

 

__________________________ 

1 Vgl. ĂDorfumbau: Dºrfer entstehen um Kopf!ñ DLKG Sonderheft 06 von 2014, S.8f 
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2. Einführung in die Thematik 

2.1. Dorfflurbereinigung  

2.1.1. Allgemeines 

Unter Flurbereinigung versteht man die Neuordnung von ländlichem Grundbesitz zur Verbes-

serung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur 

Förderung der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung (§1 Flurbereinigungsgesetz). 

Die Flurbereinigung soll darüber hinaus die Infrastruktur des ländlichen Raumes fördern, zum 

Umweltschutz beitragen aber auch die Dorferneuerung unterstützen. 

Speziell die Dorfflurbereinigung ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und liefert umfassende 

Lösungen für die Beseitigung dörflicher und baulicher Missstände im ländlichen Raum Rhein-

land-Pfalz.  

Die zweckmäßige Gestaltung von Haus- und Hofgrundstücken, Gartenflächen und öffentlicher 

Grundstücke, die Flächenbereitstellung für gemeinschaftliche Anlagen, Straßen- und Fußwege-

ausbau und öffentliche Infrastruktureinrichtungen, sowie die Regelung der Eigentums- und 

Rechtsverhältnisse sind am sinnvollsten und einfachsten über flächendeckende Bodenordnung 

der Flurbereinigung zu erreichen. 2 

Bei den Maßnahmen der Dorfflurbereinigung steht jedoch nicht so sehr wie bei einem klassi-

schen Flurbereinigungsverfahren, eine Zusammenlegung von zersplittertem Grundbesitz im 

Vordergrund, es geht vielmehr um die Herstellung von wirtschaftlich besser nutzbaren Grund-

stücken durch Neuordnung der Grenzverläufe und Zuwegungen.3 

Es profitieren mehrere Bereiche von der Dorfflurbereinigung, die nachfolgend erwähnt werden. 

2.1.2. Ziele  

Mit der Dorfflurbereinigung sollen die bebauten Hausgrundstücke in Form und Erschließung 

verbessert und unsichere Rechtsverhältnisse geklärt werden. 

__________________________ 

2 Vgl. Brosch¿re ĂF¿r den lªndlichen Raum - Dorfflurbereinigungñ 
3 Zeitschrift ĂLªndlicher Raum ï Agrarsoziale Gesellschaft E.V.ñ Ausgabe 03/2016, Seite 46 f. 



 

 

 

Einführung in die Thematik 

Seite | 15  

 

Die Landwirte können durch Flächentausch und -zusammenlegung ihre Hofstellen erweitern 

sowie Zuwegungen und Grundstücksformen verbessern, was für eine entscheidende Existenz-

grundlage bedeutend ist. Weiterhin entstehen günstigere Grundstücksformen für notwendige 

bauliche Maßnahmen, wie neue innerörtliche Bauplätze oder auch eine Aussiedlung der Be-

triebe an den Ortsrand ist möglich.  

Straßen und Wege können neu ausgebaut bzw. neu geschaffen werden. So entstehen durch die 

Dorfflurbereinigung Ortsrandwege, Ortsumgehungsstraßen, Fußwege und Erschließungsstra-

ßen. Engpässe werden beseitigt, Parkplätze und Bushaltestellen werden ausgewiesen. Diese 

Maßnahmen entlasten die Ortslage vom Verkehr, macht sie sicherer für die Bürger und die 

Arbeitsbedingungen für die Landwirte werden verbessert. Ebenso steigern überörtlich neu ge-

baute Wege die Freizeitqualität im ländlichen Raum. 

Es werden Beiträge zum Hochwasserschutz geliefert, sodass Hochwassergefahren vom Ortsbe-

reich abwehrbar sind. Innerörtliche Gewässer werden renaturiert und saniert. Durch das Gestal-

ten und Bepflanzen von Dorfteichen als auch durch das Begrünen von Flächen wird das 

Dorfbild belebt. Hierdurch kann Tieren und Pflanzen ein naturnaher Lebensraum gegeben wer-

den. Öffentliches und privates Grün ergänzen sich, die Lebensqualität im Dorf steigt. 

In der Dorfflurbereinigung kann die Gemeinde Planungen des Dorferneuerungskonzeptes rea-

lisieren, womit kommunale Aufgaben zur Verbesserung der Lebensqualität umgesetzt werden 

können. So kann die Bodenordnung durch Flächentausch, vereinfachten Erwerb, Grenzverbes-

serungen und Neuvermessungen helfen, die Maßnahme f¿r Ăeinen gestalteten Dorfplatzñ der 

Dorferneuerung zu verwirklichen. Ebenso besteht die Möglichkeit der Erweiterung bzw. Er-

richtung weiterer öffentlicher Anlagen, wie Kindergärten und Friedhöfe oder attraktiver Frei-

zeit- und Erholungsangebote, wie Spiel- und Sportplätze.  

Zugleich in Verbindung mit dem Dorferneuerungskonzept und im Hinblick auf die weitere Ent-

wicklung im Dorf, ist die Eigenleistung der Bürger z.B. bei Begrünungs- und Wegebauprojek-

ten, bei Vermessungsarbeiten und Gestaltungsmaßnahmen erwünscht.4,5 

Die Durchführung der Dorfflurbereinigung wirkt sich somit unmittelbar und nachhaltig auf das 

betroffene Gebiet aus.  

__________________________ 

4 Vgl. Brosch¿re ĂF¿r den lªndlichen Raum - Dorfflurbereinigungñ 
5 Vgl. Brosch¿re ĂLand schafft! ï Dorfentwicklung durch Lªndliche Bodenordnungñ 
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Die Vorteile für die Gemeinden liegen in der Steigerung der touristischen Attraktivität, der 

Verbesserung des Ortsbildes und der Stärkung des dörflichen Zusammenlebens. Mit der Grenz-

regulierung, dem Einhergehen der Schaffung von Bauplätzen im Innenbereich, dem Rückbau 

von Gebäuden und mit Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur kann der Verödung des 

alten Ortskerns entgegengewirkt werden. Die Voraussetzungen zur Entwicklung der ländlichen 

Gemeinde können hierdurch geschaffen werden. Ein weiterer Punkt ist die rechtliche Absiche-

rung und Erschließung von Grundstücken zur Beseitigung von Überbauten und bauordnungs-

widrigen Zuständen. 

Der große Vorteil für die Eigentümer zeigt sich in erster Linie durch die klare Regelung der 

Eigentumsverhältnisse. Mehr denn je zuvor bringt eine geordnete Grundstücksstruktur (koor-

diniertes Kataster) Sicherheit im Rechtsverkehr und Kostenreduzierungen bei zukünftigen 

Grenzänderungen. 

Die Stärke und der Hauptnutzen der Dorfflurbereinigung liegt also darin, Projekte der dörfli-

chen Entwicklung mithilfe des Flächenmanagements der Flurbereinigungsbehörde zu ermögli-

chen.  

2.1.3. Rechtliche Grundlage und Zuständigkeit 

Rechtliche Grundlage für die Flurbereinigung in Rheinland-Pfalz ist das Flurbereinigungsge-

setz (FlurbG) von 1976, zuletzt geändert am 19.12.2008. 

Nach dem Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz (AGFlurbG) §1 Zuständigkeiten 

Abs. 1-3 gilt: Ă(1) Die f¿r die Flurbereinigung zustªndige oberste Landesbehºrde ist das für die 

Landwirtschaft zuständige Ministerium.  

(2) Obere Flurbereinigungsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Für Ent-

scheidungen über Widersprüche gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung und 

über Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan nach § 7 Abs. 1 ist das für die Landwirt-

schaft zuständige Ministerium obere Flurbereinigungsbehörde. 

(3) Flurbereinigungsbehörden sind die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. Die Dienstbe-

zirke der Flurbereinigungsbehörden setzt das für die Landwirtschaft zuständige Ministerium 

durch Rechtsverordnung fest.ñ 
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2.1.4. Ablauf  

Der Ablauf einer Dorfflurbereinigung sieht vereinfacht wie folgt aus: 

¶ Anordnungsbeschluss und Vorstandswahl 

¶ Wertermittlung  

¶ Aufstellung des Plan nach § 41 FlurbG 

¶ Ortslagenregulierung  

¶ Planwunsch / Planvereinbarung (evtl. zeitgleich mit der Ortslagenregulierung) 

¶ Flurbereinigungsplan 

¶ Ausführungsanordnung  

Mit der Anordnung der Flurbereinigung beginnt das Flurbereinigungsverfahren. Maßgebend 

für den Flurbereinigungsbeschluss ist vor allem die Entscheidung, ob das Bodenordnungsver-

fahren zum Nutzen der Bevölkerung und des ländlichen Raumes zweckmäßig ist. Die Eigentü-

mer der zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Grundstücke und den Eigentümern gleich-

stehende Erbbauberechtigte bilden die Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft 

hat einen aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstand, der von den im Wahltermin anwe-

senden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt wird. 

Bei der Wertermittlung wird der Wert für die Hof- und Gebäudeflächen gemäß § 29 FlurbG auf 

der Grundlage des Verkehrswertes ermittelt. Dazu orientieren sich die Flurbereinigungsbehörde 

und der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft an den Bodenrichtwerten des Gutachteraus-

schusses Rheinland-Pfalz. 

Der Plan nach § 41 FlurbG liefert das Baurecht für die Maßnahmen. Die Aufstellung des Planes 

nach § 41 FlurbG erfolgt in enger Abstimmung mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 

und in der Ortslage mit der Ortsgemeinde. Der Plan kann gemeinschaftliche und öffentliche 

Maßnahmen (z.B. der Ortsgemeinde) enthalten. 

Die Grenzen aller Grundstücke im Flurbereinigungsverfahren werden bei der Ortslagenregulie-

rung je nach den örtlichen Besitzständen oder Wünschen der Beteiligten vermarkt und vermes-

sen. Somit findet auch eine Generierung in das Koordinatenkataster statt. In enger Zusammen-

arbeit mit den betroffenen Eigentümern werden die in der Örtlichkeit erkennbaren Grenzein-

richtungen vermessen. Sind alte Grenzmarken vorhanden und passen diese zur vorgefunden 

Grenzeinrichtung, kann diese Abmarkung für die Neuvermessung beibehalten werden. Es be-

steht auch die Möglichkeit, je nach Wunsch der anliegenden Eigentümer, die Grenzen ganz 
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unabhängig vom alten Kataster festzulegen, um ggf. Überbauten oder baurechtswidrige Zu-

stände zu beseitigen. Eine genaue Wiederherstellung der alten Grenzen ist in der Flurbereini-

gung nicht vorgesehen. Die Praxis unterscheidet drei Hauptanwendungsbereiche bei der Orts-

regulierung: Regulierung als Beitrag zur Dorferneuerung, Maßnahmen im Sinne einer Boden-

ordnung, Erneuerung des Liegenschaftskatasters. 

Die Einverständnisse oder Einwände der Grundstückseigentümer werden zuvor protokolliert, 

womit auch dem gesetzlich vorgegebene Planwunschtermin nach § 57 FlurbG Genüge getan 

wird und es zu einer klaren Regelung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse kommt. Die ei-

gentumsrechtliche Umsetzung wird anschließend mit dem Flurbereinigungsplan in die Wege 

geleitet. 

Die Hof- und Gebäudeflächen genießen gemäß § 45 FlurbG einen besonderen Schutz, wodurch 

der Zugriff eingeschränkt wird und was oft einen größeren Verhandlungsaufwand bedeutet.6 

2.1.5. Kosten und Finanzierung 

Das Flurbereinigungsgesetz unterscheidet hier zwischen Verfahrenskosten (§ 104 FlurbG) und 

Ausführungskosten (§ 105 FlurbG). Die Verfahrenskosten werden vom Land Rheinland-Pfalz 

bezahlt und sind die ĂBetriebskostenñ der Behörde inklusive der Gehälter. Die Ausführungs-

kosten sind die Kosten für die Dorfflurbereinigung, die sich im Wesentlichen aus den Vermes-

__________________________ 

6 Vgl. Zeitschrift ĂLªndlicher Raum ï Agrarsoziale Gesellschaft E.V.ñ Ausgabe 03/2016, Seite 46 f. 

Abbildung 1: Kosten und Finanzierung [Quelle: Eigene] 
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sungskosten und den Ausbaukosten, sowie für sonstige Maßnahmen im Interesse der Teilneh-

mergemeinschaft (= Beteiligte am Verfahren) zusammensetzen. Diese werden durch Eigenleis-

tungen der Teilnehmergemeinschaft (TG) und durch Zuschüsse des Landes, des Bundes und 

der EU abgedeckt.  

2.2. Dorferneuerung 

2.2.1. Allgemeines 

Die Dorferneuerung umschreibt die Erneuerung des Dorfes in baulicher und gestalterischer 

Hinsicht. Sie bezeichnet die Sanierung, Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der ländlich 

geprägten Orte in Verbindung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (z.B. durch 

Dorfflurbereinigung), der Bauleitplanung sowie zur Landschafts- und Denkmalpflege.7 

Durch die Dorferneuerung soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Dor-

fes unterstützt und das Dorf als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum erhal-

ten und weiterentwickelt werden.  

Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, 

sozialer und kultureller Hinsicht ist ein Hauptanliegen der Dorferneuerung. Zu den Aufgaben-

schwerpunkten der Dorferneuerung zählen insbesondere strukturverbessernde Maßnahmen, die 

vor allem auch zur Stabilisierung bzw. Stärkung der Ortskerne beitragen.8 

Insbesondere die Gestaltung des demographischen Wandels und die damit verbundenen Prob-

leme stellen die Dorferneuerung vor große Herausforderungen. Die Ortskerne müssen künftig 

für junge und alte Menschen attraktiv und nachhaltig gestaltet werden. Der Innenentwicklung 

der Dörfer ist dabei absolute Priorität einzuräumen. Die Dorferneuerungsplanung stellt das In-

strument dar, mit dem heute - unter aktiver Mitwirkung der Bürger - Leitbilder für die Zukunft 

formuliert werden. 

Dorferneuerung ist kommunale Selbstverwaltungsaufgabe und zugleich Teil einer aktiven 

Strukturpolitik für den ländlichen Raum. Zur Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regio-

naler Konzepte unterstützt das Land Gemeinden, die ihre strukturelle Entwicklung als Selbst-

verwaltungsaufgabe wahrnehmen. 

__________________________ 

7 Vgl. HS-Materialien Ministerialrat a.D. Prof. Axel Lorig 
8 Tobias Nelius ï ADD Rheinland-Pfalz, Referat 44: Ländliche Entwicklung, Ländliche Bodenordnung 
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2.2.2. Ziele 

Zu den Zielen der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz zählen zum Beispiel: 

¶ Leitbilder zur langfristigen, nachhaltigen und zukunftsbeständigen Entwicklung des 

Dorfes und Perspektiven für öffentliche und private Investitionen aufzubauen, 

¶ das Dorf als eigenständigen Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zu erhalten und 

weiterzuentwickeln, 

¶ den individuellen Charakter des Dorfes mit seinem Ortsbild zu erhalten, 

¶ die Gemeinschaft der Dorfbewohner/innen zu stärken; insbesondere gemeinschaftsför-

dernde Initiativen der Bürger/innen anzuregen, 

¶ örtliche Werte und Traditionen weiterzuentwickeln, kulturelle und wirtschaftliche Im-

pulse auszulösen, 

¶ landwirtschaftliche Vermarktungsstrukturen zu unterstützen, 

¶ ein tragfähiges Infrastrukturangebot, besonders im Bereich der privaten Grundversor-

gung zu sichern und ggf. wiederherzustellen, 

¶ die Einbindung des Dorfes in die Landschaft zu sichern, zu erhalten und zu entwi-

ckeln, 

¶ die Berücksichtigung ökologischer Belange und gestalterischer Aspekte im Dorf durch 

landespflegerische und grünordnerische Maßnahmen zu verbessern, 

¶ den örtlichen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben zukunftsweisende Perspekti-

ven und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses aufzu-

zeigen, 

¶ orts- und landschaftstypische Bauformen und Strukturen zu erhalten und zu entwi-

ckeln, 

¶ energieeinsparenden und ressourcensichernden Belangen Rechnung zu tragen, 

¶ die Verwendung landschaftstypischer Materialien und deren zeitgemäße Anwendung 

zu fördern sowie  

¶ öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Interesse einer Verkehrsberuhigung und 

Wohnumfeldverbesserung umzugestalten, soweit nicht Mittel aus dem Straßenbau ver-

wandt werden können.9 

__________________________ 

9 Förderung der Dorferneuerung (VV- Dorf) Nr. 1.3  
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Bürger sind aufgerufen, die Ziele der Erneuerung ihrer Dörfer selbst zu bestimmen. Ein 

Schwerpunktthema der rheinland-pfªlzischen Dorferneuerung ist zudem die ĂBeteiligung von 

Kindern und Jugendlichen in der Dorferneuerungñ. Im Rahmen einer umfassenden und nach-

haltigen Dorfentwicklung wird so ein wichtiger Beitrag zur Schaffung familienfreundlicher Ge-

meinden geleistet.10 Gemeinschaftssinn und Engagement der Bürger sind eine wichtige Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche Dorfentwicklung durch Dorfflurbereinigung und Dorferneu-

erung.  

2.2.3. Rechtliche Grundlage und Zuständigkeit 

Die Dorferneuerung ist ein über die Jahre etabliertes Förderinstrument zur Unterstützung 

einzelner Dörfer. Verankert ist die Dorferneuerung bundesweit in der Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK). Das GAK-Förderangebot kann dazu genutzt werden 

über Länderprogramme EU-Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes zu 

generieren. Die Dorferneuerung wird in den Bundesländern operationalisiert, die einzelnen 

Bundesländer legen hier entsprechende Richtlinien vor, nach denen die Dorferneuerung 

ausgestaltet wird.11 

In Rheinland-Pfalz wird die Dorferneuerung auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift 

ĂFºrderung der Dorferneuerungñ (VV-Dorf), zuletzt geändert am 27. August 2010 durchge-

führt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms können Vorhaben kommunaler Träger 

(Ortsgemeinden) wie auch privater Träger gewährt werden.  

Die Dorferneuerung ist kommunale Selbstverwaltungsaufgabe, wobei das Land Rheinland-

Pfalz dabei die Ortsgemeinden finanziell in ihrer strukturellen Entwicklung sowie die Bürger 

bei der Sanierung und Umnutzung der privaten Bausubstanz in den ländlichen Räumen unter-

stützt. 

Nach VV-Dorf Nr. 7.2 gilt, dass für die Bewilligung von Zuwendungen für Vorhaben der Ge-

meinde das Ministerium des Innern und für Sport zuständig ist und die Bewilligung der Zuwen-

dung für private Vorhaben erfolgt durch die Kreisverwaltungen.  

__________________________ 

10 https://mdi.rlp.de/ar/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/dorferneuerung/ Stand 23.05.2017 
11 ĂWandel in den Kºpfen?!ñ DLKG Sonderheft 04 von 2011, S.60 

https://mdi.rlp.de/ar/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/dorferneuerung/
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2.2.4. Ablauf 

VV-Dorf, Nr. 4: ĂVorhaben der Dorferneuerung werden gefºrdert in lªndlich geprägten Orts-

gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern [é]. Dabei hat die Fºrderung in Ortskernen grund-

sätzlich Vorrang. Die Förderung setzt ein ganzheitliches Dorferneuerungskonzept der Ge-

meinde voraus, das nach Abwägung aller berührten wesentlichen fachlichen Belange und in 

Abstimmung mit den betroffenen Behºrden und sonstigen Stellen aufgestellt wurde.ñ 

Mit der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde (Investition- und Maßnahmenschwerpunkte) 

besteht für die Ortsgemeinden die große Chance ihre Anstrengungen in der Dorferneuerung zu 

verstärken und dabei die Dorfgemeinschaft aktiv zu beteiligen. Die Dorferneuerung geht ge-

genüber den Gemeinden die Verpflichtung ein, künftig ausreichende Fördermittel für die Be-

willigung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.  

Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde ist seit 2017 zeitlich befristet auf 8 Jahre; bisher 

waren es lediglich 6 Jahre. 

Verbunden mit der Schwerpunktanerkennung wurde auch die Dorfmoderation eingeführt. Da-

mit kann in den Gemeinden ein umfassender Beteiligungsprozess in Gang gesetzt und ein ge-

meinsames Leitbild entwickelt werden. Alle aktuellen Themen und Herausforderungen, ange-

fangen von der demographischen Entwicklung über die Sicherung der Grundversorgung bis hin 

zu energetischen Fragen können im Dorf diskutiert und einer Lösung zugeführt werden. Diese 

erweiterte und modifizierte Form der Bürgerbeteiligung und Bürgeraktivierung soll bürgernahe 

Lösungen vorbereiten und eine breite Akzeptanz insbesondere für die kommunalen Vorhaben 

in der Dorfgemeinschaft herstellen. Durch diese Arbeit soll das Bewusstsein der Bürgerinnen 

und Bürger für ihren Ort und für den Prozess der Dorfentwicklung geweckt und aktiv einge-

bunden werden. Die Ergebnisse dieser breit angelegten Informations-, Bildungs- und Bera-

tungsarbeit sind elementarer Bestandteil des zu erarbeitenden Entwicklungskonzeptes.12 

Ablauf in Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz: Anträge von Ge-

meinden auf Anerkennung als Investitions- und Maßnahmenschwerpunkt sind über die Kreis-

verwaltung und die ADD Trier beim fachlich zuständigen Ministerium zu stellen. Die Anträge 

sind kreisweise in Listen mit einem Entscheidungsvorschlag der Kreisverwaltung und einer mit 

__________________________ 

12 https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-

gemeinden/foerderung/dorferneuerung/schwerpunktgemeinden/ Stand 03.06.2017 

https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/dorferneuerung/schwerpunktgemeinden/
https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/dorferneuerung/schwerpunktgemeinden/
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der ADD Trier abgestimmten Stellungnahme, dem fachlich zuständigen Ministerium vorzule-

gen.13 

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung zu öffentlichen Dorferneuerungsmaßnahmen sind 

der Kreisverwaltung über die jeweils zuständige Verbandsgemeindeverwaltung entsprechend 

den Vorgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorzulegen. Die Kreisverwaltung 

komplettiert die Antragsunterlagen nach deren Eingang mit den Stellungnahmen der Kommu-

nalaufsicht sowie des Dorferneuerungsbeauftragten und legt nach Nr. 7.3.2 VV-Dorf alle An-

träge gestaffelt nach deren Priorität der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vor. Die Vor-

haben sind von der Kreisverwaltung mit der ADD Trier auf der Grundlage der Dorferneue-

rungskonzepte nach fachlichen Grundsätzen zu bewerten und aufeinander abzustimmen.  

Die Schwerpunktgemeinden können nicht nur punktuell Einzelprojekte, sondern ganzheitliche 

Konzepte fördern lassen. 

Die Bürger sollen in den Planungsprozess einbezogen werden. Sie können eigene Arbeitskreise 

in Dorfwerkstätten bilden und bei Bedarf einen neutralen Moderator hinzuziehen. Außerdem 

werden sie ständig intensiv und fachgerecht beraten und informiert. Die erarbeiteten Ergebnisse 

der Bürger fließen in den Planungsprozess ein. 

2.2.5. Höhe der Förderung 

Bei kommunalen Vorhaben in Rheinland-Pfalz richtet sich die Höhe der Zuwendung nach der 

allgemeinen finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers und dem Landesinteresse an der 

Ausführung des Vorhabens.  

Die kommunale Gebietskörperschaft muss ihre Einnahmequellen ausschöpfen. Der Fördersatz 

beträgt in der Regel bis zu 65 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten und kann bei Maßnahmen, 

die der interkommunalen Zusammenarbeit dienen, auf bis zu 80 v.H. angehoben werden. Bei 

der Dorferneuerungsförderung im Rahmen der Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte 

(Schwerpunktgemeinden) werden sogar bis zu 90 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten geför-

dert. 14 

Bei privaten Vorhaben in Rheinland-Pfalz beträgt die Zuwendung je Einzelvorhaben bis zu 30 

v.H. der förderfähigen Ausgaben pro Objekt, höchstens jedoch 20.452 EUR. Bei den folgenden 

__________________________ 

13 VV-Dorf, Nr. 7.3.1 
14 Vgl. VV-Dorf, Nr. 6.1 und VV-Änderung vom 01.01.2011 
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Vorhaben kann sich die Höchstgrenze sogar auf 40.903 EUR verdoppeln: Schaffung von Ar-

beitsplätzen, örtliche Grundversorgung und umweltverträglichem Fremdenverkehr. Zuschüsse 

werden jedoch nur gewährt, wenn die zuwendungsfähigen Kosten mindestens 7.669 EUR be-

tragen. 15 

2.3. Dorfentwicklung 

Dorfentwicklung beschreibt gesellschaftliche Prozesse, die die Entwicklung eines Dorfes in 

ökonomischer, baulicher, sozialer, kultureller und sonstiger Hinsicht fördern. Dorfentwicklung 

ist mehr als ein Landesförderprogramm zur Behebung ausschließlich baulicher Missstände. 

Eine wichtige Zielsetzung ist vielmehr die Absicht, Selbstorganisationen und Eigenverantwor-

tung zu stärken sowie wirtschaftliche und kulturelle Impulse auszulösen.16 

Die Dorfentwicklung profitiert von den Maßnahmen der ländlichen Bodenordnung und der 

Dorferneuerung und wird von den Bürgern im Dorf getragen. 

Wesentlich sind dabei eben die Menschen und ihr selbstverantwortliches Engagement. Nach-

haltige Dorfentwicklung initiiert und begleitet in diesem Sinne eine Bürgerbewegung, die sich 

auf allen Ebenen um die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen kümmert. 

  

__________________________ 

15 Vgl. VV-Dorf, Nr. 6.2, 6.5 
16 Tobias Nelius ï ADD Rheinland-Pfalz, Referat 44: Ländliche Entwicklung, Ländliche Bodenordnung 
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3. Möglichkeiten und Grenzen der infrastrukturellen Dorfentwicklung 

durch ländliche Bodenordnung 

3.1.  Infrastruktur i.V.m. Flurbereinigung 

ĂUnter dem Begriff Infrastruktur sind die Einrichtungen eines Landes oder einer Region zu-

sammengefasst, die für ein Funktionieren von wirtschaftlichen Tätigkeiten erforderlich sind 

und der volkswirtschaftlichen Entwicklung dienen.ñ17 Sie spielt beispielsweise eine Rolle in 

den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft, Energie- und Wasserwirtschaft, Wohnen und Arbeiten, 

Naturschutz und Landespflege, sowie Freizeit und Erholung. 

Die Ziele der Flurbereinigung, also die Neuordnung von ländlichem Grundbesitz, sind nach § 

1 FlurbG klar definiert.  

¶ Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft 

o Unterstützung von umweltverträglichen und ökonomisch anzustrebenden Be-

wirtschaftungsbedingungen in Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

¶ Förderung der allgemeinen Landeskultur 

o Schutz der Umwelt sowie Sicherung und Wiederherstellung eines leistungsfähi-

gen Naturhaushaltes 

¶ Landentwicklung ï Infrastruktur des ländlichen Raumes im weitesten Sinne fördern  

o Steuerung der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung sowie der Infrastrukturaus-

stattung, (Wohn-, Wirtschafts- und Erschließungsfunktion) 

o Entwicklung der Freizeit- und Erholungsfunktion18 

Damit sind die Verfahren vorrangig auf die Beseitigung von Mängeln in Agrarstruktur, Lan-

despflege und Infrastruktur ausgerichtet. Die Entwicklung der Infrastruktur soll somit eindeutig 

in der Flurbereinigung gefördert und angestrebt werden. Infrastrukturvorhaben dienen vor al-

lem der Stärkung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz. 

Die Ansicht über Mängel in der Infrastruktur wird stark vom Zeitgeist und von politischen An-

schauungen geprägt. Die Mängel der Infrastruktur lassen sich verallgemeinert in Mängel in der 

__________________________ 

17 http://www.business-on.de/infrastruktur-definition-infrastruktur-_id41090.html Stand 28.05.2017 
18 HS-Materialien Ministerialrat a.D. Prof. Axel Lorig 

http://www.business-on.de/infrastruktur-definition-infrastruktur-_id41090.html
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Bandinfrastruktur (z.B. Straßen und Eisenbahnen) und Mängeln der Punktinfrastruktur (z.B. 

Deponien, Dorfplätze) einteilen. 

Zu diesem großen Komplex gehören auch Mängel in den Dörfern ebenso wie Erfordernisse für 

Freizeit und Erholung. Wichtige übergeordnete Gesichtspunkte sind das Erhalten und Neu-

schaffen von Arbeitsplätzen, die Beweglichkeit und Erreichbarkeit im ländlichen Raum, die 

Versorgung mit Energie und Gütern des täglichen Bedarfs, aber auch Entsorgungsaufgaben.19 

Die Flurbereinigung kann für Maßnahmen zur Ausgestaltung der Infrastruktur Flächen bereit-

stellen sowie Durchschneidungsschäden und Beeinträchtigungen minimieren. Sie kann vielfäl-

tige, überörtliche und ortsgebundene infrastrukturelle Zielsetzungen unterstützen. Besonders 

im Hinblick auf die Dorfflurbereinigung können dadurch Flächen für Baugebiete, Gewerbege-

biete, Kläranlagen oder Deponien, die Anlage von Fußwegen und Gehsteigen, Friedhöfe, Dorf-

plätze, Sport- und Spielplätze, Freizeitgelände, Energieanlagen oder auch Feuerwehrgerätehäu-

ser bereitgestellt werden. Es können auch Beiträge für Hochwassergefahren im Ortsbereich und 

die Wasserversorgung geliefert werden. 

Die Bodenordnung unterstützt Infrastrukturmaßnahmen in mehrfacher Hinsicht:  

¶ Der Flächenankauf kann über das gesamte Verfahrensgebiet ausgedehnt und 

damit preisgünstig gestaltet werden. 

¶ Der Landschaftsverbrauch wird durch die Neuordnung des Umfeldes mini-

miert, Nachteile für die allgemeine Landeskultur werden vermieden. 

¶ Der Landverlust für eine Infrastrukturmaßnahme kann, soweit Landankäufe 

nicht möglich sind, auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt werden. 

¶ Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können in sinnvollen 

Gebiets- und Landschaftszusammenhängen verwirklicht werden. 20 

Die Flurbereinigung leistet dabei eine abgestimmte Planung und einen vereinfachten Ankauf 

im Flurbereinigungsgebiet ï für die Gemeinde und Private. Mit ihrer Hilfe sollen nicht nur die 

notwendigen Flächen bereitgestellt, sondern ökologische Schäden minimiert und die harmoni-

sche Einbindung flächenbeanspruchender Anlagen in die Landschaft sichergestellt werden.  

Im folgenden Verlauf werden einige infrastrukturelle Maßnahmen dargestellt.  

__________________________ 

19 HS-Materialien Ministerialrat a.D. Prof. Axel Lorig 
20 Leitlinien ĂLªndliche Bodenordnungñ in Rheinland-Pfalz, S.30 
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3.2.  Ausgewähltes Bodenordnungsverfahren Niederwörresbach 

3.2.1. Räumliche Einordnung 

Die Ortsgemeinde Niederwörresbach gehört zur Verbandsgemeinde Herrstein, und liegt ca. 13 

km von der Stadt Idar-Oberstein entfernt. 

Das rd. 1000 Einwohner zählende Niederwörresbach befindet sich am südlichen Rand des 

Hunsrücks im Fischbachtal direkt an der Landesstraße L160. Durch seine historische Entwick-

lung und der Nähe zu Idar-Oberstein ist sie heute von edelsteinbearbeitenden Betrieben geprägt. 

Weiterhin befindet sich die Gemeinde in einem Landschaftsschutzgebiet sowie im Naturpark 

Saar-Hunsrück und besitzt das Prädikat Ăanerkannter Erholungsortñ. 

3.2.2. Verfahrensgebiet und -art 

Das Flurbereinigungsverfahren liegt im Landkreis Birkenfeld in der Verbandsgemeinde 

Herrstein. Das Verfahrensgebiet wurde so abgegrenzt, dass alle geplanten Maßnahmen der 

Flurbereinigung umgesetzt werden können. Dazu gehört die Ortslage mit Ausnahme einzelner 

Neubaugebiete. Von der Einbeziehung der Neubaugebiete in das Verfahrensgebiet konnte 

abgesehen werden. Insbesondere aus vermessungstechnischer Sicht lag hierbei keine 

Notwendigkeit vor, da in diesen Fällen von einwandfreiem Kataster auszugehen war.  

Der Katasternachweis für die Ortslage Niederwörresbach basierte zum großen Teil noch auf 

der Urvermessung aus dem 19. Jahrhundert. Die Ortslagenregulierung diente somit auch der 

Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters. 

Die Verfahrensfläche von 31,6 ha gliedert sich in 25,1 ha Ortslage, 2,3 ha Garten und 4,2 ha 

Grünland.21 

Zur Erreichung der notwendigen und geplanten Ziele wurde das vereinfachte Flurbereinigungs-

verfahren nach § 86 Abs. 1 Nr.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) angeordnet. Das ge-

nannte Verfahren zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es der Realisierung von Maß-

nahmen der Dorferneuerung und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dient. 

Die Katasterberichtigung steht für 2017 aus; das Liegenschaftskataster ist daher noch nicht ak-

tualisiert.22 

__________________________ 

21 Erläuterungsbericht zum Plan nach § 41 
22 Anhang: Plan nach § 41 ï Maßnahmenkarte Niederwörresbach 
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3.2.3. Maßnahmen für eine infrastrukturelle Dorfentwicklung 

Über jede Grenzänderung und Eigentumsübertragung wird im Zuge der Flurbereinigung eine 

Verhandlungsniederschrift geführt, die Grundlage für die Abfindungswünsche nach § 57 

FlurbG ist. Dort werden die zu verteilenden Flächen und Werte, die Lage und der bestehende 

Sachverhalt dokumentiert und von den Beteiligten unterschrieben. 

3.2.3.1. Verbreiterung der Grundstückszufahrten 

Grundstückszufahrten stellen die Verbindung zwischen den Straßen und Wegen zu den Grund-

stücken dar.  Dabei sollte im Sinne des Eigentümers eine ordentliche Zuwegung zu den nötigen 

Stellplätzen für einen PKW auf dem Grundstück gewährleistet sein.  

Die Zufahrt zur grundstückseigenen 

Garage von ĂObere DorfstraÇe 

7ñ war durch einen Versprung im 

Grenzverlauf mit einem PKW nicht 

zugänglich. Um diese zu erreichen, 

war das Überfahren vom Nachbar-

grundstück ĂObere DorfstraÇe 

9ñ notwendig. 

Die mittels Fluchtstab gekennzeich-

nete Stelle bezeichnete den alten 

Grenzpunkt. Wie unschwer erkenn-

bar, lag er mittig der Garageneinfahrt 

und machte einseitig eine Garagen-

zufahrt unmöglich. 

Da dies zwar vom Nachbarn gedul-

det wurde, aber nicht im Grundbuch 

rechtlich gesichert war, wurde mit-

hilfe der Ortsregulierung die boden-

ordnerische Voraussetzung für eine 

Verbreiterung der Zufahrt zur Garage von ĂObere DorfstraÇe 7ñ geschaffen. Damit werden 

spätere Streitigkeiten mit dem Nachbarn, z.B. bei Verkauf vorgebeugt. Das Befahren des 

Abbildung 2: Katasternachweis alt gegen neu [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 3: Alter Grenzpunkt in der Örtlichkeit [Quelle: DLR RNH] 
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Grundstückes und das Erreichen der Garage sind nun im hinteren Bereich im alleinigen Eigen-

tum möglich. 

3.2.3.2. Verbreiterung und Erweiterung der Gemeindestraßen 

Die Ortslage von Niederwörresbach ist durch ein vorhandenes befestigtes Straßennetz für den 

Fahrzeugverkehr gut erschlossen. Einige Straßen wiesen an den Einmündungen jedoch Eng-

stellen auf, die durch die Dorfflurbereinigung beseitigt werden sollten.  

Die ĂObere Dorf-

straÇeñ befand sich, so wie 

sie gebaut ist, nicht kom-

plett im Gemeindeeigen-

tum. Die restliche Wege-

fläche und der vorhandene 

Bürgersteig wurden des-

halb im Bereich der ĂObe-

ren DorfstraÇeñ durch die 

Ortsregulierung von der 

Gemeinde erworben.  

Hier liegt die alte kataster-

mäßige Grenze inmitten der Fahrbahn (blaue Darstellung). Die rote Linie beschreibt die Grenze 

nach der Dorfflurbereinigung. (Siehe dazu auch 3.2.3.1, Abbildung 2) 

Im Bereich der ĂBrückwiesñ zur StraÇe ĂHohlstraßeñ wurde mithilfe der Grenzregulierung die 

Verbreiterung der Straße im Einmündungsbereich rechtlich gesichert. Damit ist eine sicherere 

Durchleitung des Straßenverkehrs gegeben. Außerdem wurde die StraÇe ĂBr¿ckwiesñ der ver-

kehrsbedingten Situation im südlichen Bereich angepasst und insbesondere in der Kurve ver-

breitert.  

Für eine Neuerschließung von Bauplätzen in der Gartenlage ĂIn der Br¿ckswiesñ wurde die 

Gemeindestraße ĂBr¿ckwiesñ zudem mit einem Stichweg erweitert (siehe 3.2.3.4).  Im Vorfeld 

waren die betreffenden Flächen größtenteils noch durch die Gemeinde für die Erweiterung der 

Gemeindestraßen zu erwerben.  

Abbildung 4: Vergleich des alten (blau) und neuen (rot) Grenzverlaufs 

[Quelle: DLR RNH] 
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3.2.3.3. Ausbau des Fußwegenetzes 

Die Ortsgemeinde hatte großes Interesse daran das historische, über Jahrhunderte gewachsene 

Fußwegenetz zu reaktivieren bzw. zu ergänzen und auszubauen. In vielen Fällen liefen diese 

Fußwege über Privatgrundstücke und waren rechtlich nicht abgesichert. Zusätzlich waren neue 

Teilabschnitte notwendig, um vorhandene Konflikte mit Anliegern auszuräumen und weitere 

Dorfbereiche durch Stichwege anzuschließen. Voraussetzung für die Durchführung dieser 

Maßnahmen war der Besitzübergang der Wegeflächen auf die Gemeinde.  

Es befand sich ein Großteil des vorhandenen Wegenetzes bzw. der für den Ausbau benötigten 

Flächen in privatem Eigentum. Mi t Hilfe der Neuregulierung der Grenzen im Verfahrensgebiet 

konnten somit nicht nur vorhandene bauliche Missstände (Überbau) beseitigt werden, sondern 

gleichzeitig konnten die benötigten Flächen für die Wegeverbindungen in rechtlich einwand-

freien Zustand und Gemeindebesitz gebracht werden. 

Abbildung 5: Vergleich alter gegen neuer Bestand (eingeführte Kehre mit breiterem Fahrweg)  

[Quelle unbearbeitet: DLR RNH] 
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1. Erweiterung des Wegenetzes zwischen ĂHauptstraÇeñ und ĂAuf den Zªunenñ im Lie-

genschaftskataster  

Der Fußweg auf dem Anwesen 

ĂAuf den Zªunen 12 Añ war nicht 

im Liegenschaftskataster nachge-

wiesen und auch nicht im Grund-

buch über eine Dienstbarkeit oder 

ein Wegerecht gesichert. Durch die 

Dorfflurbereinigung wurde der vor-

handene örtliche Besitzstand ins 

Liegenschaftskataster übernommen 

und durch Verlängerung und Er-

weiterung des Weges bis hin zur 

Hauptstraße, in Form des bereits 

vorhandenen Fußweges und im 

nördlichen Verlauf in Form eines 

neuen Erschließungsweges (siehe 

3.2.3.5), verbunden. Das Eigentum 

sollte dabei an die Gemeinde über-

gehen, wobei die Alteigentümer 

Abbildung 6: Örtliches Wegenetz nicht im Kataster verzeichnet [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 7: Neuer Bestand mit Verbindungen zur 

ĂHauptstraÇeñ [Quelle: DLR RNH] 
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dann entschädigt werden. 

2. Fortf¿hrung und Ausbau des Weges zwischen ĂIn der Gassñ und ĂKirschbach-

straÇeñ mit Abzweig zur ĂHohlstraÇeñ  

Seitens der Ortsgemeinde und des Dorferneuerungskonzeptes sollte das gewünschte Fußwege-

netz die Gartenlage ĂAuf dem Stuhlst¿ckñ erschließen und Passanten und Spaziergängern eine 

Durchquerung der Ortslage ermöglichen, ohne entlang der relativ schmalen Ortsstraßen gehen 

zu müssen, die teilweise keine Bürgersteige haben. Damit eine ordentliche Begehung möglich 

wurde, also auch die Befahrung mit dem Kinderwagen, wurden die Wege durch die Flurberei-

nigung zusätzlich befestigt. 

Der gesamte Fußweg war nur zu einem geringen Teil bereits örtlich vorhanden und weder im 

Liegenschaftskataster nachgewiesen, noch im Grundbuch rechtlich gesichert.  

Das FuÇwegenetz m¿ndet auÇerdem in den ¦bergangsbereich zur StraÇe ĂIn der Gassñ, wo ein 

ausgestalteter Dorfplatz mit Erholungsmöglichkeiten und Infotafeln errichtet werden sollte 

(siehe 3.2.3.6).  

Abbildung 8: Entwurf einer Neueinteilung des FuÇwegenetzes ĂStuhlst¿ckñ [Quelle: DLR RNH] 
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Die Wege wurden aus Gründen der 

Kosteneinsparung in einer Breite von 

3 m als Schotterweg ausgebaut. Sie er-

hielten auch nur eine Katasterbreite 

von 3 m und wurden für den Fahrzeug-

verkehr gesperrt.  

 Für diesen Eingriff musste ein ent-

sprechender Ausgleich geschaffen 

werden. Dieser erfolgte durch die 

Maßnahme ĂBepflanzung in einer 

Feuchtfläche am Fischbachñ, wodurch 

ein Biotopkomplex entstand. 

3.2.3.4. Ausweisung von Bauplätzen mit Erschließung eines Aussiedlers 

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurde auf die Verdichtung der Bebauung durch 

Schaffung von Bauplätzen hingewirkt. Sie konnten im Zuge der Neuregulierung der Grenzen 

nach Absprache mit den Eigentümern und der Gemeinde realisiert werden. Im Dorferneue-

rungskonzept wurden eine Bebauung des Eckbereichs ĂIm Gr¿nehofñ und eine r¿ckwªrtige 

Bebauung nºrdlich der StraÇe ĂBr¿ckwiesñ angestrebt. 

Im Zuge der Ortsregu-

lierung wurde versucht, 

für die Ortsgemeinde in 

dem Bereich ĂIn der 

Br¿ckswieseñ Flächen 

für eine spätere Neuer-

schließung anzukaufen. 

Damit war die Möglich-

keit geschaffen, einen o-

der zwei Bauplätze in 

der jetzigen brachlie-

genden Gartenlage aus-

zuweisen.  

Abbildung 9: Befestigter Fußweg [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 10: Ausweisung von Bauplªtzen ĂIn der Br¿ckwieseñ  

[Quelle: DLR RNH] 
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Die Neuerschließung sollte durch die 

Erweiterung der StraÇe ĂBr¿ck-

wiesñ in Form eines Stichweges er-

folgen.  

Durch diese Maßnahme war es nun 

auch möglich, das außerhalb liegende 

Hausgrundstück (ĂBr¿ckwies 16ñ) 

ordnungsgemäß zu erschließen, wel-

ches keinerlei öffentliche Zufahrt be-

saß und lediglich über Privatgrund-

stücke und eine kleine baufällige 

Brücke erreichbar war.  

Die zusätzliche öffentliche Erschlie-

Çung des Grundst¿ckes ĂBr¿ckwiese 16 Añ war allerdings im Zuge der Dorfflurbereinigung 

nicht mehr möglich, 

da sonst zu viel Flä-

che beansprucht wor-

den wäre. 

Die Bauplªtze ĂIm 

Gr¿nehofñ waren ein-

fach durch neue Auf-

teilung der vorhande-

nen Gartengrundstü-

cke zu realisieren. 

 

Abbildung 11: Neuer Bestand im Kataster [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 12: Luftbild von Hausnummer 16 und 16 A mit Wegeführung, die nicht im 

Kataster nachgewiesen ist [Quelle unbearbeitet: GeoPortal.rlp] 

16 A 

16 
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3.2.3.5. Erschließung von Hausgrundstücken in der Ortslage 

Die Erschließung von Hausgrundstücken, die nur über ein Notwegerecht bzw. über geduldete 

Zufahrten erschlossen sind, sollte verbessert und rechtssicher gestaltet werden. 

So konnte die ErschlieÇung der Gebªude ĂHauptstraße 43, 43a, 41, 37 und 33ñ ebenfalls durch 

eine Grenzregulierung in diesem Gebiet ermöglicht werden. Hier herrschte eine Grundstücks-

situation am ĂFreggelsgraweñ, bei der fünf Häuser ohne öffentliche Erschließung waren, bzw. 

nur durch einen kleinen, schwer zugänglichen Pfad zu erreichen waren.   

Es gilt zwar nach § 917 BGB der freizuhaltende Notweg, dass der Eigentümer von den Nach-

barn verlangen kann, die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Ver-

bindung zu dulden, sofern seinem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung notwendige 

Verbindung mit einem öffentlichen Wege fehlt. Dieses Recht verlangt aber nach Abs. 2 eine 

Geldentschªdigung und nach Abs. 1 Ădie Behebung des Mangelsñ.  

Im Falle des ĂFreggelsgraweñ kam erschwerend hinzu, dass die zu duldende Nachbarin der 

ĂHauptstraÇe 45ñ eine ¦berquerung ihres Grundst¿ckes mit Fahrzeugen nicht zuließ. Die Ver-

handlungen mit der Dame um die Grenzregulierung im Verfahren erübrigten sich jedoch, da 

diese im Laufe dessen verstarb und die Rechtsnachfolger zustimmten. 

Abbildung 13: Alter Bestand, fünf Häuser ohne Erschließung [Quelle: DLR RNH] 



 

 

 

Möglichkeiten und Grenzen der infrastrukturellen Dorfentwicklung durch ländliche Bodenordnung 

Seite | 36  

 

Durch die Dorfflurbereinigung wurde schließlich ein zu befahrener Stichweg von der Haupt-

straße an den fünf Häusern vorbeigeführt, um somit die öffentliche Erschließung zu gewähr-

leisten. Der Fahrweg wurde mit dem im südlichen Teil Richtung ĂAuf den Zªunenñ liegenden 

Fußweg verbunden (siehe dazu 3.2.3.3, Abbildung 7). 

3.2.3.6. Errichtung eines Dorfplatzes 

Der zentrale Punkt in dieser Dorfflurbe-

reinigung war die Gestaltung des Über-

gangsbereiches des Fußwegenetzes 

ĂAuf dem Stuhlst¿ckñ über die Gemein-

destraÇe ĂIn der Gassñ und damit einher-

gehend die Errichtung eines Dorfplatzes 

(siehe dazu 3.2.3.3, Abbildung 8).  

Auf dem geplanten Platz befand sich ein 

zum Verkauf stehendes Haus, welches 

sich mit dem dazugehörigen Besitztum 

Abbildung 14: Erstmalige öffentliche Erschließung [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 15: Abrisshaus [Quelle: DLR RNH] 
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noch in Privatbesitz befand. Das Anwesen wurde von der Gemeinde mit Zuschüssen aus der 

Dorferneuerung gekauft. Anschließend wurde es abgerissen, die Aufbauten entsorgt und die 

Grundstücksfläche eingeebnet. 

Mit Hilfe der Neuregulierung der 

Grenzen und durch Verhandlungen 

mit den Anliegern konnten die 

Grundstücke neu aufgeteilt werden. 

Die Übernahme der für die Maß-

nahme benötigten Fläche erfolgte 

durch die Gemeinde.  

Es wurde eine neue Platz- und Zu-

gangssituation mit Erholungsmög-

lichkeiten, Infotafeln und Parkplätzen 

errichtet. Die restliche Fläche bean-

spruchte der Privat-Nachbar ĂIn der 

Gass 4ñ, um dort eine Garage mit Carport zu errichten.   

Zusammen mit den im Rahmen der Dorfflurbereinigung stattfindenden Verbesserungen am 

Wegeverlauf und ïzustand, Beschilderung und Begrünung, der Gestaltung neuer dorfbildge-

mäßer Einfriedungen in privater Regie und der Schaffung von Sitz- und Kleinspielbereichen 

kann dieser Dorfplatz zusammen mit dem Wegenetz zu einem wichtigen und attraktiven Bau-

stein der Ortsentwicklung werden.  

Abbildung 16: Vorgesehener Dorfplatz [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 17: Alter und neuer Bestand im Kataster [Quelle: DLR RNH] 
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3.3.  Ausgewähltes Bodenordnungsverfahren Nußbaum 

3.3.1. Räumliche Einordnung 

Die Ortsgemeinde Nußbaum liegt in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, in ca. 2 km Ent-

fernung zur Stadt Bad Sobernheim in einem Seitenausläufer des Nahetals.  

Die Gemeinde Nußbaum liegt im Bereich des Entwicklungsschwerpunktes Rhein-Nahe-Huns-

rück.  

Die Bevölkerungsentwicklung war in den vergangenen Jahren steigend. Die Gemeinde hat rd. 

500 Einwohner. Hauptarbeitgeber ist die Firma Hevert, die in der am Ortseingang liegenden 

Betriebsstätte knapp 40 Leute beschäftigt. 

3.3.2. Verfahrensgebiet und -art 

Das Verfahrensgebiet Nußbaum lag vermessungstechnisch im Urkataster. Diese 1821 entstan-

dene Katasteraufnahme gilt als sehr unzuverlässig. Die Ortslagenregulierung diente somit auch 

der Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters. 

Wegen des unzuverlässigen Katasters in Nußbaum war das Verfahrensgebiet möglichst an ein-

wandfrei vermessene Gebiete anzuschließen. Dies galt im Westen für die Gemarkungsgrenze 

zu Monzingen, gleichfalls wie im Südosten für die Gemarkungsgrenze zu Bad Sobernheim. Im 

Nordosten sollte das Verfahrensgebiet bis an den Fahrweg, der aus der StraÇe ĂMannengrabenñ 

herausführt, erweitert werden. Dieser Weg ist nach Aussage des Vermessungs- und Kataster-

amtes einwandfrei vermessen. 

Das Verfahrensgebiet hatte eine Größe von 136 ha und gliederte sich wie folgt: Ortslage: 13 

ha, Rebfläche: 20 ha, Landwirtschaftliche Flächen (ohne Rebfläche): 94 ha, Wald: 9 ha.23 

Die Bodenordnung sollte Maßnahmen der Landentwicklung, der Agrarstrukturverbesserung, 

der Dorferneuerung, des Orts- und Landschaftsbildes und Maßnahmen von Naturschutz und 

Landespflege ermöglichen und ausführen. Sie sollte eine dem Allgemeinwohl entsprechende 

und einem friedlichen Miteinander förderliche Entflechtung der verschiedenen Interessen an 

den ländlichen Raum verwirklichen. Als Verfahrensart wurde daher ein ĂVereinfachtes Flurbe-

reinigungsverfahrenñ gemäß § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) gewählt. 

__________________________ 

23 Erläuterungsbericht zum Plan nach § 41 
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Dieses Verfahren ist 2016 mit der Schlussfeststellung abgeschlossen worden.24 

3.3.3. Maßnahmen für eine infrastrukturelle Dorfentwicklung 

3.3.3.1. Bau eines Ortsrandweges 

Die OrtsstraÇe ĂEnggasseñ ist eine 

schmale Gemeindestraße, die von 

der Ortslage zur Feldlage führt und 

daher eine Verbindung zwischen 

Dorfgeschehen und Arbeitsbereich 

auf den Äckern und in den Winger-

ten darstellte. Diese wurde vom 

landwirtschaftlichen Verkehr ge-

nutzt, um die Flächen nördlich der 

Ortslage zu bewirtschaften. Die 

Straße ist an manchen Stellen je-

doch so schmal, dass sie mit vielen 

breiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht befahren werden kann. In der Vergangenheit 

kam es hier regelmäßig zu Problemen. Aus diesem Grund war beabsichtigt die ĂEnggasseñ zu 

entlasten. 

 

Die Straße zweigte jeweils 

nach rechts und links am 

Ortsrand ab und mündete in 

einen unbefestigten Feldweg.  

__________________________ 

24 Anhang: Plan nach § 41 ï Maßnahmenkarte Nußbaum 

Abbildung 18: "Enggasse" [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 19: Altes Kataster mit Luftbild [Quelle: DLR RNH] 
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Durch die Dorfflurbereinigung konnte ein schwer befestigender Weg errichtet werden, der als 

Ortsrandweg und als Erschließung für eine Wingertslage diente.  

Dieser Weg wurde 

auf ausdrücklichen 

Wunsch des Vor-

standes der Teil-

nehmergemein-

schaft und der Orts-

gemeinde gebaut.  

Abbildung 20: Ortsrandweg vorher (oben) ï nachher (unten) [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 21: Ortsrandweg im Kataster [Quelle: DLR RNH] 
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3.3.3.2. Eintragung von Bürgersteigen ins Kataster 

Vor der Dorfflurbereinigung wurde in Nußbaum die Kreisstraße K19 (Hauptstraße und Müh-

lenstraße) ausgebaut. Bei solchen Baumaßnahmen, die von anderen Trägern (hier: Landesbe-

trieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM)) ausgehen, sollte eine Abmarkung und Vermessung der 

neuen Grenzen in der 

Flurbereinigung erst 

nach Ausbau der 

Straße stattfinden.  

Die Besonderheit hier-

bei war, dass für den 

neu errichteten Geh-

weg und die Kreis-

straße eigene Flurstü-

cke gebildet wurden 

und dem Landkreis bzw. der Ortsgemeinde zugeteilt werden konnten. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme wurde gewährleistet, dass örtlicher Besitzstand und das 

Liegenschaftskataster übereinstimmen. Die neuen Grenzen passen sich daher genau dem Aus-

bau von Straße (Kreiseigentum) und Bürgersteig (Gemeindeeigentum) an. 

3.3.3.3. Löschung eines Fußweges mit Durchgangsrecht 

Auf dem Flur-

stück 320/2 be-

fand sich ein Fuß-

weg zur Kirche, 

der durch das 

Haus mit der 

Hausnummer 14 

lief. Das Flurstück 

320/2 durchschnitt 

durch den Fußweg 

Abbildung 22: Bürgersteige im Kataster [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 23: Alter Bestand mit Fußweg (graue Linie) [Quelle unbearbeitet: DLR RNH] 
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nördlich die Flurstücke 324/4 

und 322, welche im Eigentum ei-

ner Person waren.  

Der Fußweg stellte damit eine 

Verbindung zur Dorfstraße dar. 

Dieser war sowohl im Liegen-

schaftskataster eingetragen als 

auch im Grundbuch rechtlich ge-

sichert. Auf dem Flurstück war 

ein Durchgangsrecht im Grund-

buch eingetragen, welches den 

Kirchgängern erlaubte, pünktlich 

zur katholischen Messe das Haus zu durchqueren und diesen damit eine Abkürzung zur katho-

lischen Kirche ermöglichte.  

Aufgrund der 

Dorfflurbereini-

gung wurde veran-

lasst, das gemeind-

liche Durchgangs-

recht im Grund-

buch zu löschen. 

Außerdem wurde 

dem Eigentümer 

der Hausnummer 

28 die Fläche des 

ehemaligen Fuß-

weges zugespro-

chen und der Fuß-

weg ebenso im Kataster entfernt, was im Sinne der Beteiligten war. Die zersplitterten Grund-

stücke konnten außerdem durch die Ortsregulierung vereinigt werden. 

Abbildung 24: Blick von der Kirche auf den Hinterausgang des 

Hauses [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 25: Neuer Bestand [Quelle: DLR RNH] 
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3.3.3.4. Erschließung eines Hofes  

Die Erschließung von Hausgrundstücken, 

die nur über ein Notwegerecht bzw. über 

geduldete Zufahrten erschlossen sind, 

sollte verbessert und rechtssicher gestal-

tet werden.  

Eigentümer F des Hofraumes ĂIm Win-

kel 6ñ konnte seine Flurstücke nur über 

das Grundstück des Eigentümers S mit 

der Hausnummer 4 und dem nach § 917 

BGB freizuhaltenden Notweg erreichen. 

 

 

 

Durch die Dorfflurberei-

nigung wurde schließlich 

ein Stichweg von der 

StraÇe ĂIm Winkelñ ins 

Liegenschaftskataster ein-

geführt, um somit die öf-

fentliche Erschließung zu 

gewährleisten. Die unge-

ordnete Grundstücks-

struktur konnte ebenso 

durch die Ortsregulierung 

verbessert werden.  

 

 

Abbildung 26: Alter Bestand, Hof ohne Einfahrt [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 27: Neuer Bestand (schwarz) mit altem Bestand im Hintergrund (gold), 

Neuer Stichweg mit erschlossenem Grundstück mit roter Markierung [Quelle unbearbeitet: DLR RNH] 
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Die ausgebaute Zuwegung 

war örtlich bereits vorhan-

den. Die dazu benötigte Flä-

che wurde von der Ortsge-

meinde erworben und der 

hinführenden Ortsstraße 

Ăzugeschlagenñ.  

 

 

3.4. Ausgewähltes Bodenordnungsverfahren Winterbach 

3.4.1. Räumliche Einordnung 

Winterbach ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Sie 

gehört der Verbandsgemeinde Rüdesheim an.  

Winterbach liegt im südlichen Hunsrück, am Rande des Soonwaldes. 77,1% der 

Gemarkungsfläche sind bewaldet. Der Ellerbach fließt durch den Ort. Zu Winterbach gehören 

auch die Wohnplätze Forsthaus Winterbach, Kreershäuschen und Kuhpferch. 

3.4.2. Verfahrensgebiet und -art 

Das Flurbereinigungsgebiet (361 ha) liegt im Landkreis Bad Kreuznach und umfasst im 

Wesentlichen die Ortslage Winterbach sowie die südlich der Landesstraße 230 gelegenen, 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ebenso die südlich direkt angrenzenden Bereiche der 

Nachbargemarkungen Winterburg und Ippenschied. Nicht einbezogen sind die geschlossenen 

Neubaugebiete. Flächen aus der Gemarkung Spall wurden ausschließlich aus 

vermessungstechnischen Gründen in das Verfahren einbezogen. 

Die Katasterunterlagen entstammen einer Neuvermessung aus dem Jahre 1878. Der Zustand 

des Liegenschaftskatasters war sowohl in der Feldlage als auch in der Ortslage nicht 

einwandfrei.25 

__________________________ 

25 Erläuterungsbericht zum Plan nach § 41 

Abbildung 28: Örtliche Einfahrt [Quelle: DLR RNH] 
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Um alle Maßnahmen (Agrarstrukturverbesserung, Landentwicklung, Ortslagenregulierung, 

Rad-/Fußweg- und Umweltschutz) realisieren zu können, wurde ein vereinfachtes 

Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 eingeleitet. 

Dieses Verfahren ist 2011 mit der Schlussfeststellung abgeschlossen worden.26 

3.4.3. Maßnahmen für eine infrastrukturelle Dorfentwicklung 

3.4.3.1. Errichtung eines Grabensystems 

Die Gemeinde Winterbach weist 

östlich der Ortschaft eine abfal-

lende Hanglage in Richtung Orts-

lage aus. Diese örtliche Hanglage 

ist auch deutlich an der alten Flur-

stücksstruktur erkennbar. Bei ei-

nem Starkregenereignis wurde der 

Ort durch sich sammelndes Nieder-

schlagswasser unkontrolliert über-

schwemmt.  

Die geplanten wasserwirtschaftli-

chen Maßnahmen der Flurbereini-

gung sollten die bekannten Wasserprobleme in der Ortslage entschärfen.  

 

__________________________ 

26 Anhang: Plan nach § 41 ï Maßnahmenkarte Winterbach 

Abbildung 30: Errichteter Graben [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 29: Alte Flurstücksstruktur [Quelle: DLR RNH] 



 

 

 

Möglichkeiten und Grenzen der infrastrukturellen Dorfentwicklung durch ländliche Bodenordnung 

Seite | 46  

 

Die neue Wasserführung am Ostrand der Ortslage ersetzte als offener Graben die überbaute 

Verrohrung im Bereich der unterliegenden Hausgrundstücke.  

Die Neuanlage des Grabens dient der Ableitung des Oberflächenwassers in den Vorfluter. Die 

neue Wasserführung ist erkennbar und bringt den erwünschten Überflutungsschutz. Zur besse-

ren Erschließung der Kirche und des Friedhofes wurde außerdem ein Wirtschaftsweg mit We-

geseitengräben neu angelegt und befestigt (siehe auch 3.4.3.3).  Diese Gräben dienen ebenso 

zum Abfluss des bei Niederschlag anfallenden Regenwassers. 

3.4.3.2. Errichtung von Regenrückhaltebecken 

Die Gemeinde war an der Durchführung 

von Maßnahmen des Gewässerschutzes in-

teressiert. Neben den Randstreifen (siehe 

3.4.3.1) sollen zwei kleinere Wasserrück-

haltungen im Bereich des Friedhofes ange-

legt werden. 

Die beiden Schlamm- und Sickerbecken 

sollten die Ortslage bei starken Niederschlä-

gen besser vor dem Schlamm aus den ober-

halb liegenden großen Ackergewannen 

schützen, welcher bisher die bestehenden 

Einläufe am Ortseingang verstopft, 

wodurch das Wasser unkontrolliert in die 

Ortslage lief.  

Die Regenrückhaltebecken gehören, wie 

teilweise Straßen und Wege, zu den ge-

meinschaftlichen Anlagen. 

Nach § 39 FlurbG sind gemeinschaftliche 

Anlagen, die zur gemeinschaftlichen Be-

nutzung oder einem gemeinschaftlichen 

Interesse dienen, zu schaffen. Die Flächen 

für diese Anlagen sind von den Teilneh-

mern an der Flurbereinigung entschädigungslos über den Landabzug bereitzustellen. 

Abbildung 31: Rückhaltebecken im Kataster 

[Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 32: Bau eines Rückhaltebeckens 

[Quelle: DLR RNH] 
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3.4.3.3. Herstellung von Wegeverbindungen zwischen Kirche, Friedhof und Ortsrand 

Die langfristige Qualität der 

Bodenordnung ist entscheidend 

von der Gestaltung des Wege-

netzes abhängig.  

Im alten Liegenschaftskataster 

waren keine Wege zwischen 

der Kirche und dem Friedhof 

ausgewiesen sowie örtlich 

nicht ausgebaut. Für die Er-

schließung von Gemar-

kungsteilen und -verbindungen 

werden jedoch befestigte Wege 

benötigt. So bestand auch keine Wegeverbindung am Ortsrand, um einzelne Ortsteile miteinan-

der zu erschließen. 

Durch den neuge-

bauten Weg wurde 

die Kirche rück-

wärtig erschlossen 

und mit dem Fried-

hof verbunden. 

Der Weg ist von 

besonderer Bedeu-

tung für die Ge-

meindeentwick-

lung.  

Die errichtete bi-

tuminöse Befesti-

gung wurde des-

halb und aufgrund der steilen Zufahrt erforderlich. Im weiteren Verlauf erschließt der Weg den 

östlichen Ortsrand.  

Abbildung 34: Verbindungsweg [Quelle unbearbeitet: DLR RNH] 

Kirche 
Friedhof 

Kirche 
Friedhof 

Abbildung 33: Alter Bestand ohne Zuwegungen  

[Quelle unbearbeitet: DLR RNH] 
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Der durch die Flurbe-

reinigung errichtete 

Fahrweg reicht neben 

der Verbindung von 

Kirche und Friedhof 

auch vom östlichen 

Ortsanfang bis in den 

nördlichen Teil der 

Gemeinde. Somit ist 

eine Erschließung die-

ser beiden Gemar-

kungsteile gegeben. 

 

 

 

3.4.3.4. Ausbau eines Grabens und alter Fußwege  

Der örtliche Graben mit nie-

derschlagsabhängiger Was-

serführung in der Gartenlage 

ĂDerrwieseñ war nicht im Lie-

genschaftskataster nachge-

wiesen und teilweise sehr ver-

wachsen. Die alten Fußwege 

in diesem Bereich waren zwar 

auch bereits örtlich durch 

Wiesenwege auf Privatgrund-

stücken vorhanden, aber 

ebenfalls nicht in den öffentli-

chen Büchern nachgewiesen, 

noch sonst rechtlich gesichert. 

Der alte Grundstücksbestand war zudem ungeordnet und zersplittert. 

Abbildung 35: Neuer Bestand mit weitreichenden Wegeverbindungen 

[Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 36: Alter Bestand [Quelle: DLR RNH] 
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Durch die Dorfflurbereinigung 

wurde der Graben für eine or-

dentliche Wasserführung wie-

der freigelegt und ausgegraben. 

Die alten Fußwege wurden als 

Wirtschaftswege teilweise neu 

anlegt und befestigt. Dem 

Wunsch der Gemeinde konnte 

entsprochen werden, den ge-

meindeeigenen Fußweg in das 

vorhandene Gartennutzland 

am Ortsrand weiterzuführen.  

 

Der vorhandene örtliche Tatbestand des 

Grabens als auch die neu entstandenen 

Wirtschaftswege wurden nach den Aus-

Abbildung 37: Neuer Bestand [Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 39 (oben): Alter Graben  

[Quelle: DLR RNH] 

Abbildung 38 (links): Alter Fußweg vorher - 

neuer Wirtschaftsweg nachher [Quelle: DLR RNH] 
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baumaßnahmen ins Liegenschaftskataster übernommen. Es war eine Erschließung der Garten-

lage ĂDerrwieseñ gegeben. Die Grundstücksstruktur wurde verbessert und der Eigentümer- und 

Nutzungssituation angepasst.  

Der Weg sollte außerdem durch seine Erschließungsfunktion die Gartenlage wieder attraktiver 

gestalten und die alten fußläufigen Verbindungen ergänzen. Er wurde dadurch zu einer Fuß-

wegverbindung zur L 108.  
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3.5. Erkenntnisse 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Dorfentwicklung durch Dorfflurbereinigung als Bei-

träge zu einer infrastrukturellen Dorfentwicklung sind vielfältig. Wie in den Beispielverfahren 

Niederwörresbach, Nußbaum und Winterbach zu sehen ist, kann durch die Dorfflurbereinigung 

viel geregelt und bewegt werden. Gerade im Verfahren Niederwörresbach war es möglich ein 

ganzes Infrastrukturnetz zu realisieren. Dorfflurbereinigung kann durch den Austausch von 

Grundstücken zwischen Dorf- und Feldlage, aber auch besonders durch Verknüpfung aller bo-

denbeanspruchenden Planungen hervorragende Lösungen bei der ganzheitlichen Neuordnung 

der ländlichen Gemeinden liefern. Daher kann sie zu einem wichtigen Instrument zur Verbes-

serung der Boden- und Lebensqualität im ländlichen Raum werden.27  

Mit dem Ziel der Wahrung der Identität des Charakters ländlicher Gemeinden sind Verbesse-

rungen in enger Abstimmung mit den Bürgern und der Gemeinde möglich. Dazu gehören als 

Beiträge für die infrastrukturelle Dorfentwicklung und die einhergehende Beseitigung der Män-

gel in den Dörfern: 

¶ Flächentausch, Grenzbegradigung und Verbesserung des Grenzabstandes zu besseren 

baulichen Nutzung oder zur Umnutzung zu Wohn- und Gewerbezwecken, Erweite-

rungsmöglichkeiten am Hofstandort 

¶ Klare Regelung der Eigentumsverhältnisse durch geordnete Grundstücksstruktur  

¶ Anschluss an Wege oder Straßen, rückwärtige neue Zuwegungen, insbesondere für 

landwirtschaftliche Betriebe 

¶ Realisierung der Planungen des Dorferneuerungskonzeptes 

¶ Flächenbereitstellung u.a. für Straßen, Wege, Plätze, Ortsrandwege, Bauplätze, Gewer-

begebiete, Kläranlagen oder Deponien, Energieanlagen, Feuerwehrgerätehäuser, Spiel- 

und Freizeitplätze, Friedhöfe, Dorfplätze, Wasserversorgung, Hochwasserschutzanla-

gen oder auch Bachrenaturierung  

¶ Schaffung von privatem und öffentlichem Grün im bebauten Ort, auch im Sinne der 

Erholungsfunktion28 u.a. durch die Aktion ĂMehr Gr¿n durch Flurbereinigungñ (dabei 

erhalten die Eigentümer kostenlos Bäume o.ä. und können ihre Grundstücke neu gestal-

ten) 

__________________________ 

27 Vgl. Schreiben MWVLW vom 18.05.2009 
28 Vgl. HS-Materialien Ministerialrat a.D. Prof. Axel Lorig 
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Durch die rechtzeitige Einbindung und Beratung der Bürger kann sie Hilfestellung zur Unter-

stützung landwirtschaftlicher oder handwerklicher Betriebe leisten. Sie beinhaltet Vorbereitung, 

Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die geeignet sind, die Wohn-, Wirtschafts- und 

Erholungsfunktion des ländlichen Raumes zu erhalten und zu verbessern. 

Die Flurbereinigung leistet außerdem herausragende Beiträge gegenüber privater Tauschver-

fahren. So ist hier die lagerichtige Bereitstellung der benötigten Flächen gegeben, die Vermes-

sungen sind unabhängig vom alten Kataster möglich und der Erwerb von Flächen wird wesent-

lich vereinfacht (keine notariellen Verhandlungen, keine Gebühren, sofortiger Besitzübergang). 

Durch den möglichen Eingriff in Eigentum- und Nutzungsrechte gelingt es überdies, umfassend 

und nachhaltig Ausgangsbedingungen für neue Entwicklungen zu schaffen. Durch die Bildung 

einer Teilnehmergemeinschaft hat die Gemeinde zudem die Möglichkeit auch flächenrelevante 

Verfahren anzutreiben, bei denen nicht alle Beteiligten dafür sind. Die Anzahl der Wider-

spruchsverfahren ist im Vergleich zur Intensität des Eingriffs niedrig.29 

Bei der Umsetzung der Möglichkeiten spielt die Förderung in der Flurbereinigung ebenso eine 

entscheidende Rolle. Die Förderanreize in der ländlichen Bodenordnung sind hoch und das 

Verfahren wird über die beteiligte Fachbehörde abgewickelt. Außerdem müssen die Beteiligten 

im Verfahren ĂWerteñ f¿r die Gemeinschaft miteinbringen; damit finanziert nicht die Gemeinde 

alleine aus öffentlichen Mitteln, sondern die Teilnehmer mit eigenem Kapital ebenso. Als Bei-

spiel Niederwörresbach: Die Ausführungskosten werden zu 75% mit Fördergeldern abgedeckt 

und zu 25% als sogenannte Eigenleistung von den Beteiligten aufgebracht. Es gilt eine Förder-

obergrenze von 5000 ú Ausf¿hrungskosten pro ha Verfahrensflªche. Darin sind Vermessungs-

kosten von 1600 ú/ha enthalten. Die einzelnen Ausbaumaßnahmen, die von der Flurbereinigung 

getragen werden, werden im Plan nach § 41 beschrieben und im Finanzierungsplan, neben u.a. 

den Vermessungskosten, Verbesserungsmaßnahmen und der Landespflege genau beziffert. 

Die Dorfflurbereinigung ist innerhalb der vom Gesetzgeber gesetzten Grenzen ein wichtiges 

Vollzugsinstrument öffentlicher Planungsvorhaben. 

Alle Verfahren der Flurbereinigung sind privatnützig und vermitteln den Grundstückseigentü-

mern einen wirtschaftlichen Vorteil. Die Verfahren führen zu win-win-Situationen u.a. durch 

__________________________ 

29 Vgl. ĂWandel in den Kºpfen?!ñ DLKG Sonderheft 04 von 2011, S.58 
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Neuvermessung, Aktualisierung des Grundbuches, Erwerb von Flächen im Anschluss an Haus-

grundstück, Verbesserung der Erschließung, Lösung von Konflikten, Verbesserung von Zu-

schnitt und Nutzbarkeit der Grundstücke ï Öffentliches und privates Interesse wirken dabei in 

die gleiche Richtung.  

Eine Ausnahme ist die Unternehmensflurbereinigung, wobei der Landesverlust auf einen grö-

ßeren Kreis von Eigentümern verteilt werden kann und Nachteile für die Landeskultur vermie-

den werden sollen. Eine Enteignung in einem Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren nach § 

86 FlurbG oder auch in einem klassischen Verfahren nach §§ 1 und 37 FlurbG ist nach gesetz-

licher Grundlage nicht möglich! Nach § 44 Abs. 1 FlurbG gilt: ĂJeder Teilnehmer ist f¿r seine 

Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 (gemeinschaftliche und öffentlichen Anla-

gen) vorgenommenen Abzüge mit Land von gleichem Wert abzufinden.ñ  Es ist also nicht mög-

lich, einem Teilnehmer Land von geringerem Wert als seinem Anspruch zuzuteilen, ohne dass 

dieser seine Zustimmung dafür gibt. Eine Nichtabfindung mit Land wäre eine Enteignung. Le-

diglich für geringe Restwerteinheiten, die nicht in Land ausgewiesen werden konnten, kann ein 

Ausgleich in Geld erfolgen, so § 44 Abs. 3 Satz 2. Hier besteht dadurch ein wesentlicher Un-

terschied zur Baulandumlegung nach dem BauGB, bei der es möglich ist, dass nicht alle betei-

ligten Grundstückseigentümer ein Neugrundstück zugeteilt bekommen. § 44 ist die wichtigste 

Anspruchsnorm des FlurbG. Sie gibt jedem Teilnehmer einen Anspruch auf mindestens gleich-

wertige Abfindung in Land für seinen eingebrachten Grundbesitz. Dieses Recht (und vor allem 

ihr privatnütziger Zweck) heben die Flurbereinigung von der Enteignung ab. 

In einer Flurbereinigung besteht grundsätzlich kein Lageanspruch. Niemand kann verlangen, 

mit bestimmten Grundstücken ï auch nicht in der Lage seiner alten Grundstücke ï abgefunden 

zu werden.30 Da es sich in der Ortslage jedoch häufig um Hof- und Gebäudeflächen nach § 45 

FlurbG handelt, ist hier zwingend die Zustimmung der Eigentümer erforderlich. In der Flurbe-

reinigung wird also versucht, jedem Teilnehmer eine gerechte und zufriedenstellende Lösung 

in Hinblick auf die Landabfindung zu präsentieren.  

Der Bedarf an Dorfflurbereinigungen in den ländlichen Räumen ist groß und wird aufgrund der 

notwendigen Innenentwicklung steigen. Die ländliche Bodenordnung ist aufwendig und bedarf 

unterschiedlicher personeller und finanzieller Kapazitäten. Bei aufwendigeren Verfahren muss 

die Gemeinde einen langjährigen Ablaufprozess in Kauf nehmen.  

__________________________ 

30 Kommentar § 44 (2) FlurbG ï II Abwägungsgebot ï 4. Anspruch auf Lage, Eigenschaften und Vorteile 



 

 

 

Berschweiler ï Dorferneuerung und Dorfflurbereinigung 

Seite | 54  

 

4. Berschweiler ï Dorferneuerung und Dorfflurbereinigung 

4.1. Einführung 

Für die Dorfflurbereinigung stellt die Dorfinnenentwicklung eine besondere Herausforderung 

dar. Weitreichende Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse, die finanzielle Abwicklung und die 

Sicherung der Folgenutzung stellen hohe Ansprüche an den Vorplanungsprozess zum Flächen-

management.31 Der Dorfflurbereinigung allein stehen nur gewisse bodenordnerische Werk-

zeuge zur Verfügung, die nicht in Gänze ausreichen, um ein komplettes Dorf weiterzuentwi-

ckeln. Es kann eine sichtbare gestalterische Verbesserung erreicht werden, hingegen nur eine 

geringe Verbesserung der langfristigen Entwicklungsperspektiven für die Dörfer. So bleiben 

die Aktivierung der Bevölkerung, die Anstoßeffekte für private und öffentliche Investitionen, 

sowie die erhofften konjunktur- und arbeitsmarktpolitischen Wirkungen begrenzt. Um dennoch 

eine ordentliche Entwicklung im Dorf durch ortsbildprägende Gestaltungsmaßnahmen und so-

ziostrukturelle Aspekte zu erreichen, spielt zusätzlich das Dorferneuerungskonzept der Ge-

meinde eine wesentliche Rolle. Der Prozess der Dorfinnenentwicklung wird in der Regel von 

den örtlichen Entscheidungsträgern und den Bürgern ausgelöst. Daher werden die besten Er-

gebnisse für die Gemeindeentwicklung oft durch den Verbund von Dorfflurbereinigung und 

Dorferneuerung erreicht. 

Man kann also sagen, dass Projekte der dörflichen Entwicklung (Infrastruktur, Straßen- und 

Fußwegeausbau, Dorfplätze, neue innerörtliche Bauplätze, u.a.) mithilfe des Flächenmanage-

ments in der Dorfflurbereinigung ermöglicht und damit der Strukturwandel in den Dörfern kon-

struktiv begleitet werden kann. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Flurbereini-

gung können jedoch nur diejenigen Maßnahmen umgesetzt werden, die landwirtschaftliche, 

umweltschützende und infrastrukturelle Zwecke erfüllen und nicht solche, die überwiegend im 

sozialen Interesse liegen.  

Im Hinblick auf das Bewusstsein für die Dorfinnentwicklung aufgrund des demographischen 

Wandels mit den einhergehenden Leerständen in den Ortskernen insbesondere im ländlichen 

Raum, sollten die betroffenen Ortsbürger in die Planungen für die Dorfentwicklung zwingend 

einbezogen werden.  

__________________________ 

31 Vgl. Empfehlungen für die Dorfflurbereinigung in Rheinland-Pfalz, S. 13 
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Die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Abstimmung der Dorferneuerung und der Dorfflur-

bereinigung sind dabei Voraussetzung, um den Erfolg der Bodenordnungsmaßnahmen durch 

die Vorarbeit einer gewissenhaften Projektbezogenen Untersuchung mit Moderation erreichen 

zu können.  

Im weiteren Verlauf der Bachelorarbeit wird die Bündelung und die Verzahnung der beiden 

Vorgehensweisen Dorferneuerung und Dorfflurbereinigung in der Ortsgemeinde 

ĂBerschweilerñ genauer beschrieben. Dieses Projekt unterscheidet sich zur herkºmmlichen 

Vorgehensweise dadurch, dass hier eine umfänglichere Transparenz beim Bürger gegeben ist 

und dieser bei Entscheidung der Dorfentwicklung nachhaltig mitwirken kann.  

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Baumholder hat sich für eine innerörtliche Flurbereinigung 

ausgesprochen und wurde in der Folge im Jahr 2010 als Pilotgemeinde für eine moderne 

Dorfflurbereinigung mit partizipativem Flächenmanagement ausgewählt. Die Anerkennung als 

Schwerpunktgemeinde Dorferneuerung erfolgte ebenfalls im Jahre 2010, sodass beide 

Instrumente zur Dorfinnenentwicklung optimal verknüpft werden können, um eine 

ganzheitliche Weiterentwicklung in Berschweiler zu ermöglichen. 
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4.2. Profil der Gemeinde Berschweiler 

4.2.1. Räumliche Einordnung 

Berschweiler, im Landkreis Birkenfeld gelegen, ist eine von 13 Gemeinden, die zusammen mit 

der Stadt Baumholder die Verbandsgemeinde Baumholder bilden. Die Verbandsgemeinde 

Baumholder liegt im Landkreis Birkenfeld, an der Grenze zum Saarland. 

Die Gemeinde Berschweiler ist durch die 

Lage am Autobahnzubringer Freisen zur 

Bundesautobahn A 62 überregional sehr gut 

angebunden. Dadurch sind drei Oberzentren 

(Trier, Saarbrücken, Kaiserslautern) inner-

halb einer Stunde Fahrzeit zu erreichen. 

Verschiedene Landesstraßen, vor allem die 

L 348, stellen insgesamt gute Verbindungen 

zu den umgebenden Ortsgemeinden einer-

seits und den Mittelzentren Baumholder (10 

Min.), Birkenfeld (17 Min.) und Idar-Ober-

stein (26 Min.) andererseits dar. Kreisstra-

ßen ergänzen das Verkehrsnetz rund um Berschweiler. 

Abbildung 40: Landkreis Birkenfeld und Verbandsgemeinde Baumholder [Quelle: Dorferneuerungskonzept] 

Abbildung 41: Verkehrsanbindungen Berschweiler 

[Quelle: Dorferneuerungskonzept] 
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Die Gemarkung Berschweiler ist 664 ha groß und fast zur Hälfte landwirtschaftlich genutzt. 32 

4.2.2. Demographische Situation 

Die Gemeinde hat zurzeit ca. 490 Einwohner, davon sind ca. 245 Männer und 245 Frauen. Der 

Einwohnerrückgang gegenüber dem Jahr 2014 zuvor betrug ca. 3,5%. Seit einem leichten Be-

völkerungsaufschwung 2005 ist ein stetiger Bevölkerungsrückgang in Berschweiler bis zum 

derzeitigen Tiefstand zu verzeichnen. 

Der größte Anteil der Bevölkerung ist die Generation 50+ (bis 64 Jahre) mit 23,7 %. Die Ster-

berate ist mehr als doppelt so hoch wie die Geburtenrate.33 Berschweiler ist und wird zukünftig 

immer stärker vom demographischen Wandel betroffen sein. Während die Geburtenrate ab-

nimmt, steigt die Lebenserwartung dagegen stetig an. Folgen des demographischen Wandels 

lassen sich bereits heute ablesen. 

Die Einwohnerentwicklung wird auch durch die Wanderungsbewegungen geprägt. In den letz-

ten Jahren konnte Berschweiler einige Neubürger durch Zuzug gewinnen. 

__________________________ 

32 Vgl. PU-Dorf Berschweiler und Dorferneuerungskonzept 
33 Statistisches Landesamt ï Bevölkerung mit den aktuellsten Daten von 2015 
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Abbildung 42: Bevölkerungsentwicklung Berschweiler [Quelle: Eigene mit Daten vom Statistischen Landesamt] 
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4.2.3. Wirtschaftliche Situation 

Berschweiler hat einen Wandel von der landwirtschaftlich geprägten Ortsgemeinde zur Ortsge-

meinde mit vorwiegender Wohnfunktion und hohem Pendleranteil vollzogen. Insgesamt be-

trachtet ist der ehemals bestimmende Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft rückläufig. Dennoch ist 

die Bedeutung der Landwirtschaft im Ort sichtbar. Es ist noch ein Landwirt mit Haupterwerb 

und wenige Landwirte sind im Nebenerwerb tätig. 

Ein Malerbetrieb ist in der Gemeinde ansässig; ansonsten gibt es einige Kleinbetriebe, die vor-

nehmlich handwerklich orientiert sind. Als private Dienstleister haben sich eine Versicherungs-

geschäftsstelle und eine Filiale einer Bank niedergelassen. 

Wirtschaftlich geprägt wird die Region um Berschweiler durch den Truppenübungsplatz Baum-

holder. Er ist seit 1951 Standort für eine der größten US Garnisonen in der Bundesrepublik 

Deutschland.34 

4.2.4. Nahversorgung und Gastronomie 

Produkte für den täglichen Lebensunterhalt konnten in einem kleinen Laden der Gemeinde noch 

erworben werden, dieser musste jedoch mangels Nachfrage in den letzten Jahren schließen. Im 

alten Ortskern am Marktplatz findet man das Haus Albert, welches sowohl ein Restaurant als 

auch einige Fremdenzimmer bietet. Einmal wöchentlich kommen fahrende Händler (Obst, Ge-

müse, Getränke) nach Berschweiler. 

4.2.5. Infrastruktur 

Berschweiler verfügt über einige öffentliche Einrichtungen. Dazu gehören ein evangelischer 

Kindergarten, eine evangelische Kirche mit dem Pfarramt und ein Dorfgemeinschaftshaus, wel-

ches auch die örtliche Stützpunktfeuerwehr beherbergt.  

Eine Grundschule wurde aufgrund politischer Entscheidungen 2012 geschlossen. Der Kinder-

garten wurde dagegen ein Jahr später erweitert. 

Neben dem Kindergarten befindet sich eine Mehrzweckhalle mit Kleinkaliberschießanlage und 

ein Rasensportplatz. Ein Sportheim des TuS Berschweiler und SG Unnertal ist ebenso im Ort 

vorzufinden.  

__________________________ 

34 Vgl. PU-Dorf Berschweiler und Dorferneuerungskonzept 
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Die Ortsgemeinde verfügt außerdem über einen Rote-Erde-Platz auf dem Bornberg etwas au-

ßerhalb des Ortes gelegen und über zwei Kinderspielplªtze auf ĂZ¿schñ und in der ĂBerggrubeñ. 

Als private Dienstleister haben sich eine Versicherungsgeschäftsstelle und eine Filiale einer 

Bank niedergelassen. 

4.2.6. Siedlungsstruktur 

Berschweiler be-

steht aus zwei 

Ortsteilen, die 

durch die Landes-

straße L 348 ge-

trennt werden: der 

historische Dorf-

kern südlich der 

Landesstraße, so-

wie der Ortsteil 

Berggrube. 

Die L 348 ist 

ĂFluch und Se-

genñ zugleich f¿r 

die Gemeinde: Ei-

nerseits spaltet sie 

die den Ort topo-

graphisch, ande-

rerseits entlastet sie die Gemeindestraßen vom Durchgangsverkehr. 

Der alte Ortskern (roter Punkt) im südlichen Teil der Ortsgemeinde bildet der Marktplatz und 

die von hier aus verlaufende Ringstraße.  

Parallel zur beschriebenen Entwicklung im Ortskern hat die Ortsgemeinde Flächen zur Wohn-

bebauung ausgewiesen; es wurden seit 1950 Bauplätze erschlossen. Zurzeit bestehen in Ber-

schweiler zwei rechtskräftige Bebauungspläne. Im Ortsteil Berggrube existieren die Bebau-

ungsplªne ĂAuf Grasbach I und IIñ (Allgemeines Wohngebiet). Hier sind alle Grundstücke be-

baut. Das Neubaugebiet "Hinter der Kirch", nahe dem Ortskern hält Baugrundstücke in einer 

Abbildung 43: Luftbild Berschweiler [Quelle: GeoPortal.rlp] 








































































































































































